VG MUSIKEDITION

Lizenzvertrag

Vervielfaltigungen in Musikschulen

Kontakt- / Vertrag-Nr.:
(wird von der VG Musikedition ausgeftillt)

zwischen der VG MUSIKEDITION
- Verwertungsgesellschaft -
Rechtsfahiger Verein kraft Verleihung
Friedrich-Ebert-StralRe 104
34119 Kassel

hier vertreten durch ihren Geschéftsfiihrer Herrn Christian Krauf
- nachstehend als VG bezeichnet -

und

Name des Vertragspartners

Strale / Hausnummer

PLZ / Ort
Ansprechpartner Tel.-Nr.
E-Malil E-Mail Rechnungsempfanger

(wenn abweichend)

hier vertretendurch

- nachstehend als Vertragspartner bezeichnet —

wird folgender urheberrechtlicher Lizenzvertrag (inkl. Allgemeine Bedingungen) geschlossen:



VG MUSIKEDITION d

Die VG raumt - im Rahmen der ihr von ihren Mitgliedern tbertragenen Rechte — dem Vertragspartner das
Recht ein, grafische Vervielfaltigungssticke von Werken und Ausgaben der Musik (Noten/Liedtexten)
gem. Ziffer 5 der Allgemeinen Bedingungen anzufertigen.

Die jahrliche Pauschalvergutung (Tarif F-Mu 2) fur die unter Ziffer 1 genannte Rechteuibertragung betréagt
bei Vertragsabschluss 19,25 € pro Schiller (mindestens aber 385,- €).

Anzahl der Schiler: (Bemessungsgrundlage s. Ziffer 8 Allgemeine Bedingungen)

Die Betrage verstehen sich zzgl. der gesetzlichen USt. in der jeweils aktuellen Hohe.

Tarifanderungen werden auf der Internetseite der VG Musikedition veréffentlicht.

Gesamtvertragsnachlass |:| nein |:|ja: Name des Verbandes:

I:l Antrag auf Gemeinnutzigkeiti. S. v. 8 52 AO (Nachweis ist beizulegen)
Dieser Vertrag tritt am 01. . in Kraft und lauft auf unbestimmte Zeit. Er kann schriftlich, mit
einer Frist von sechs Monaten, zum 31.08. eines Jahres gekindigt werden.

Die jahrliche Pauschalvergttung ist fallig zum 30. Mai eines Jahres. Die Rechnungsstellung erfolgt durch
die VG.

Erfullungsort und Gerichtsstand ist Kassel.

, den Kassel, den

Vertragspartner VG Musikedition - Christian Kraul3 (Geschéaftsfiihrer)

" Gesamtvertragsnachlass: Bei Zugehérigkeit zu einem Verband, mit dem ein Gesamtvertrag existiert, bitte entsprechend
angeben.



10.
11.

12.

VG MUSIKEDITION

Allgemeine Bedingungen

Die Zahlung der Vergutung hat unabhéngig davon zu erfolgen, ob andere Berechtigte dem Vertragspartner die zur
Herstellung von Vervielféltigungen etwa notwendige Einwilligung erteilen. Die VG weist den Vertragspartner darauf hin,
dass zur Herstellung von Vervielfaltigungen eine solche Einwilligung anderer Berechtigter erforderlich sein kann. Es
bestehen keinerlei Regressanspriiche des Vertragspartners an die VG, falls eine derartige Einwilligung nicht erteilt wird.

Mit diesem Vertrag werden, unabhangig von der tatsdchlichen Nutzung, grafische Vervielféltigungsrechte gemaf Ziffer
5 Ubertragen.

Der Vertrag endet nicht durch Einstellung der mit diesem Vertrag geregelten Nutzungen. Die vereinbarte
Pauschalvergltung ist auch dann zu zahlen, wenn von den vertraglichen eingeraumten Nutzungsrechten nicht oder nur
teilweise Gebrauch gemacht wird.

Ist der Vertragspartner Mitglied in einem Verband, mit dem ein Gesamtvertrag besteht, erhdlt er den in dem
Gesamtvertrag vereinbarten Nachlass auf die jahrliche Pauschalvergitung. Dieser Nachlass gilt nur fiir die Dauer der
Mitgliedschaft in dem Verband sowie fiir die Laufzeit des Gesamtvertrages. Die VG ist berechtigt, ab dem Zeitpunkt der
Beendigung der Mitgliedschaft oder des Ablaufs des Gesamtvertrages die jahrliche Pauschalvergitung nach dem
verdffentlichten Tarif zu berechnen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, den Austritt aus einem Verband unverzuglich
der VG mitzuteilen.

a) Die VG ubertragt dem Vertragspartner das Vervielfaltigungsrecht grafischer Aufzeichnungen (8 16 Abs. 1 UrhG) von
kleinen Werken (max. 5 Min. Spieldauer) und von Teilen von Werken und/oder Ausgaben der Musik (max. 20% des
gesamten Werkes und/oder der gesamten Ausgabe).

b) Die Vervielfaltigung umfasst auch die digitale Vervielfaltigung und Speicherung im Umfang dieser Allgemeinen
Bedingungen.

c) Die Vervielfaltigungsstiicke (Digitalisate) dirfen ausschlie3lich von einem Mitarbeitenden bzw. einer Lehrkraft des
Vertragspartners angefertigt werden.

d) Die Nutzung der Vervielfaltigungen darf ausschlie3lich durch die Schiler des Vertragspartners zu deren alleinigen
Gebrauch erfolgen. Die Weitergabe an Juroren bei musikschulinternen Wettbewerben ist erlaubt. Die Weitergabe
der Vervielfaltigungen an Schiler und Juroren darf ausschlie3lich unentgeltlich und ohne Gewinnerzielungsabsicht
erfolgen.

e) Vervielfaltigungen missen von einer Originalausgabe erstellt werden.

f) Nicht Ubertragen werden die Rechte der grafischen Vervielfaltigung vollstandiger Ausgaben, der grafischen
Vervielféaltigung von geliehenen oder gemieteten Ausgaben oder Teilen davon, sowie die Rechte der unkdrperlichen
Wiedergabe und der 6ffentlichen Zuganglichmachung.

Die vorgenannten Rechtseinraumungen umfassen auch die Rechte von AulRenstehenden i. S. v. 8 7a VGG und nach
MaRgabe der 88 51, 51a VGG unter der Voraussetzung und der Bedingung, dass ein Auf3enstehender der
Rechteeinraumung nicht widersprochen hat. Uber vorliegende und zukiinftig eingehende Widerspriiche informiert die
VG aktuell auf lhrer Internetseite. Der Vertragspartner ist verpflichtet, sich Uber eingegangene Widerspriiche und damit
den Wegfall der entsprechenden Nutzungsrechte zu informieren und entsprechende Nutzungen jedweder Art
unverzuglich nach Bekanntgabe der Widerspriiche zu beenden. Der Vertragspartner stellt die VG fiur den Fall der nicht
umgehenden Beendigung entsprechender Nutzungen von allen Anspriichen aufenstehender Rechteinhaber frei. Die
erweiterte Rechtseinrdumung gilt ausschlief3lich fur das Territorium der Bundesrepublik Deutschland.

Die vertraglich eingerdaumten Nutzungsrechte sind nicht auf Dritte Ubertragbar und gelten nicht fir Nutzungen, die
raumlich, zeitlich, inhaltlich anderer Art sind als in diesem Vertrag geregelt. Fur solche auf3ervertraglichen Nutzungen
finden die gesetzlichen Vorschriften Anwendung.

Nicht der Bemessungsgrundlage unterfallen Schiiler, wenn sie ausschlie3lich an Angeboten/Unterrichtsformen (z.B.
musikalische Friiherziehung) teilnehmen, in welchen keine lizenzpflichtigen Vervielféltigungsstiicke von Noten oder
bereits von Dritten (nicht von der VG Musikedition) rechtmafig lizenzierte Vervielfaltigungsstiicke von Noten verwendet
werden. Kooperationsschiler fallen ebenfalls nicht unter die Bemessungsgrundlage. Grundsétzlich unterliegen aber alle
sonstigen Schiler der Instrumentalunterrichte, Orchester- und Chorgruppen, Gesangsunterrichte und vergleichbarer
Lehrveranstaltungen der Bemessungsgrundlage. Die relevante Anzahl der Schiler im Unterrichtsjahr gem. Ziffer 2 des
Vertrags ist mit Vertragsabschluss anzugeben bzw. in den Folgejahren — bei Veranderungen — unaufgefordert jeweils
zum 01. Méarz mitzuteilen.

Beide Vertragsparteien verpflichten sich, dem jeweils anderen Vertragspartner jede Anderung der personlichen
Verhaltnisse (z.B. Anderung des Namens, der Anschrift, der rechtsgeschéaftlichen Vertretung) unverziiglich mitzuteilen.

Abweichende Vereinbarungen sind nur rechtswirksam, wenn sie von der VG schriftlich bestétigt werden.

Die VG verarbeitet personenbezogene Daten lediglich zur Erflllung dieses Vertrages, insbesondere zur Kommunikation
und Rechnungsstellung.

Anderungen der Vergiitung (Tarife) oder USt.-Sétze haben eine entsprechende Anderung der jahrlichen
Pauschalvergitung zur Folge. Tarifanderungen werden auf der Internetseite der VG Musikedition verodffentlicht. Wird die
Schiedsstelle von einem Gesamtvertragspartner gemaf § 92 Abs. 1 Ziffer 3 VGG wegen des Abschlusses oder der
Anderung eines Gesamtvertrages (§ 35 VGG) angerufen, so gelten die vertraglichen Zahlungen als Akontozahlungen,
bis das Verfahren beendet ist.



	Name des Vertragspartners: 
	Straße  Hausnummer: 
	PLZ  Ort: 
	Ansprechpartner: 
	TelNr: 
	EMail: 
	EMail Rechnungsempfänger: 
	hier vertreten durch: 
	Anzahl der Schüler: 
	Monat: 
	Jahr: 
	Ort: 
	Datum: 
	Verband: 
	GV nein: Off
	GV ja: Off
	gemeinnützigkeit: Off


